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Diese 12 Voraussetzungen muss Ihr Fahrtenbuch erfüllen

Nr. Anforderung Darum geht es konkret

1.
zeitnahe  
Aufzeichnungen

Einträge in Ihrem Fahrtenbuch müssen zeitnah erfolgen. Idealerweise nehmen Sie die Eintragun-
gen nach jeder Fahrt bzw. nach jeder Etappe vor.

2.
lückenlose  
Aufzeichnungen

Ein immer wieder auftretender Fall aus der Praxis: Der Betriebsprüfer findet eine Tankquittung, die 
beispielsweise das Datum 2.12.2025 trägt. In Ihrem Fahrtenbuch findet sich jedoch keine Angabe 
über die Fahrt zur Tankstelle.

3.
Dauer der  
Aufzeichnung

Die Führung des Fahrtenbuches über lediglich einen repräsentativen Zeitraum ist nicht ausrei-
chend. Ihre Aufzeichnungen führen Sie das gesamte Geschäftsjahr, ohne Ausnahme.

4.

Pflichtangaben

Datum, Uhrzeit und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder Fahrt

5. Reiseziel und Zweck der Fahrt

6.
Fahren Sie ungeplante Umwege (z. B. bei Stau oder Sperrungen), müssen auch diese im Fahrten-
buch vermerkt werden.

7. Namen der aufgesuchten Firmen bzw. Geschäftspartner

8.
Nehmen Sie private Abstecher während einer dienstlichen bzw. betrieblichen Fahrt vor, müssen 
Sie den Kilometerstand vor und nach der privaten Unterbrechung vermerken.

9. Privatfahrten
Für alle Privatfahrten gilt: Neben der Angabe der Kilometerstände vor und nach jeder Fahrt ge-
nügt die Angabe „Privatfahrt“.

10. Abkürzungen

Sie dürfen Abkürzungen in Ihrem Fahrtenbuch verwenden. Für den Prüfer müssen die Angaben 
aber insgesamt plausibel und leicht nachvollziehbar sein. Daher werden Abkürzungen oftmals 
nur bei häufig aufgesuchten Zielen und Geschäftspartnern akzeptiert. Unverständliche Abkürzun-
gen können leicht verworfen werden.

11. Schwärzungen
Nur Berufsgeheimnisträger wie Anwälte oder Ärzte dürfen einzelne Eintragungen wie Namen und 
Adressen in ihrem Fahrtenbuch unkenntlich machen, um aufgesuchte Mandaten oder Patienten 
geheim zu halten.

12. Änderungen
Sind nachträgliche Korrekturen, z. B. eines Eintragungsfehlers, notwendig, sind diese so vorzuneh-
men, dass der Prüfer sie nachvollziehen kann. Korrekturflüssigkeiten oder Tintenlöscher dürfen 
nicht benutzt werden.


